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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin!  
 

Sehr geehrter Gemeindebewohner! 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Arzt – Ordination:  Grundstück/e - Baulichkeiten 
 

Das Thema „Arzt und Ordination“ beschäftigt, bei aller Notwendigkeit, mehr als einem lieb sein kann. 
Weil aber einige unserer Gemeindemitglieder keine Gelegenheit unversucht lassen, Unwahrheiten zu verbreiten, 
sehen wir uns veranlasst, wie folgt offiziell mitzuteilen und – wo erforderlich – auch richtig zu stellen: 
 

Die Marktgemeinde Mooskirchen  
• hat zu keinem Zeitpunkt ein Grundstück von Christoph Schlagin – oder einem 

anderen Eigentümer – gekauft, beabsichtigt dies weder jetzt noch künftig zu 

tun, 

• hat weder jetzt noch in Hinkunft vor, ein Grundstück an Firma Turk (oder 

andere Interessenten) zu vermieten und/oder darauf Baulichkeiten (für Arzt-

Ordination/en oder andere Nutzung) errichten zu lassen. 
 

Diese hier genannten oder ähnliche Informationen entbehren jeder Grundlage. Sie sind allemal  
rufschädigend, deshalb energisch und sehr deutlich zurück zu weisen. Gegebenenfalls sehen sich die 
genannten Personen veranlasst, strafrechtliche Schritte zu setzen! 
 

In der vorgenannten Angelegenheit wurde  

• weder ein Vorschlag, noch ein diesbezügliches Ersuchen jemals an den Bürgermeister herangetragen, 

oder 

• bildete das zu irgend einem Zeitpunkt Gegenstand von Unterredungen, Verhandlungen oder auch nur 

Gesprächen mit dem Gemeindevorstand bzw. 

• war das nie Diskussionsgegenstand mit den Mitgliedern des Gemeinderates oder findet sich der 

Gegenstand auf der Tagesordnung zur Erledigung bei einer Sitzung des Gemeinderates   (Hinweis: jeder 

Grundstückskauf erfordert die Beschlussfassung im Gemeinderat). 
 

Jedem Interessenten – Einzelperson oder Gesellschaft – muss es gestattet sein, Handlungen zu setzen, die geeignet 

sind, auf einem rechtmäßig erworbenen oder einem Grundstück im Eigentum (noch dazu vielleicht als „Bauland“ laut 
rechtskräftigem Flächenwidmungsplan ausgewiesen) Baumaßnahmen vorzunehmen; vorausgesetzt, alle 

Bedingungen und Vorschriften nach Raumordnung bzw. in Entsprechung der Bestimmungen des Stmk. Baugesetzes 

werden eingehalten und/oder erfüllt. 

Wenn das etwa Firma Turk (oder andere/r) beabsichtigt und/oder verwirklicht, so liegt das außerhalb des 
Einflussbereiches der Marktgemeinde Mooskirchen; es bietet jedenfalls keinen Grund, auch nur ansatzweise – wie 

es leider von vermutlich Uninformierten derzeit versucht wird – von „Freunderlwirtschaft“ zu sprechen. 

Wir bedauern die hier geschilderte  Entwicklung außerordentlich; wir appellieren vielmehr, bei der Wahrheit zu 
bleiben und ersuchen um Ihre freundliche Kenntnisnahme. 

Zum Vorwurf „der Bürgermeister verhindert das Bauen …..“ sei ausgeführt, 

dass die Errichtung eines Bauwerkes bei Einhaltung der bzw. Übereinstimmung 

mit den Vorgaben des Bau- bzw. Raumordnungsgesetzes ein RECHT darstellt.  

Das Verhindern ist so gesehen zum einen unmöglich, niemals im Sinne der 

Baubehörde 1. Instanz, ergibt keinen Sinn und stellt  zudem „Amtsmissbrauch“ 

dar.     Ein solcher Vorwurf entbehrt jeder Grundlage, bleibt ein plumper 

Versuch, die Person des Bürgermeisters in schlechtes Licht zu rücken!   

 

Landwirte – Information: 
Bis 30.4.2015 werden  

BVD-Kontrolluntersuchungen bei Rindern durch 

amtlich beauftragte Tierärzte durchgeführt. 
Die Grundgebühr pro Bestand (1-5 Rinder) für die 

Blutentnahme wird aus Mitteln des Amtes der Stmk. 

Landesregierung bezahlt; für weitere Rinder beträgt die 

Stückgebühr € 5,-- 

FSME-Impfung – BH Voitsberg: 
Im Zeitraum bis 31.7.2015 (Dienstag 10-
11 h) sind Impfungen in Voitsberg 

möglich. 

€ 21,50 pro Erwachsenem ab 16. Lj. 

€ 20,00 pro Person bis 16. Lj. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Hinweis auf eine besondere Veranstaltung sei gestattet: 

 

Gemeinderatswahl 2015 
Folgende Informationen dazu: 

Wahltag: Sonntag, 22. März 2015 

  6.30-12.00 h, Volksschule 
 

vorgezogener Wahltag: Freitag, 13. März 2015 

  17.00-19.00 h, Marktgemeindeamt 
  (Post.Partner-Servicestelle) 
 

Briefwahl:  gegebenenfalls beantragen Sie eine WAHLKARTE 

und nützen damit Ihr Stimmrecht so, dass die Wahlkarte bis am 

22.3.2015 um 12.00 h bei der Wahlbehörde ist. 

Sie beantragen  

eine Wahlkarte bitte persönlich/mündlich bis spätestens am 

21.3.-12.00 h im Marktgemeindeamt oder schriftlich (am besten 

über unsere Homepage) bis spätestens 19.3. mit Nachweis Ihrer 

Identität. 

Telefonisch ist die Beantragung leider nicht zulässig! 
 

 

 

Rechtzeitig vor dem Wahltag erhalten Sie die schon bekannte 

WÄHLERVERSTÄNDIGUNGSKARTE (dort finden Sie obige Angaben 

ebenfalls nochmals). 

Bitte bringen Sie diese Karte auf jeden Fall ins Wahllokal mit; 

die gesamte Abwicklung der Wahl erfolgt ausschließlich 

elektronisch. 

Bürokraft (m/w) – 30 h/Woche gesucht: 
 

Aufgaben:  Buchhaltung, Verwaltungsarbeiten, 

Fakturierung, Kundenbetreuung am Telefon 
Anforderungsprofil: sehr gute EDV- und Englisch-

Kenntnisse, BMD-Kenntnis von Vorteil, Team- und 

Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität 

Entlohnung: Mindestgehalt lt. KV € 1.282,08 brutto, 

Überzahlung möglich 

Bewerbungsunterlagen bitte an Feindestillerie Hochstrasser 

GmbH&CoKG, zH. Gerlinde Hochstrasser, Marktplatz 12, 8562 

gerlinde.hochstrasser@schnaps.at 

Buschenschank Bauer, vlg. Prall, 
Rubmannsberg 
 

Die Buschenschank-Saison bei „Bauer’s“ ist eröffnet. 
 

Geöffnet ist: Donnerstag ab 15 Uhr 
Freitag, Samstag ab 13 Uhr 

  Sonntag ab 14 Uhr 

Sie sind herzlich willkommen!  


